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I.  Planungsrechtliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Hochstzulassige Zahl von Wohnungen in Wohngebaduden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

In den reinen Wohngebieten sind hdchstens 2 Wohnungen je Wohngebdude zul&ssig.

2. _MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2.1 Anrechnung von Stellplatzen / Garagen / Gemeinschaftsanlagen (§ 21 a BauNVO)

Der jeweiligen Grundstucksflache im Sinne des § 19 Abs. 3 BauNVO fiir das Baufeld entlang der
Bergheimer Strale sind Flachenanteile an den Gemeinschaftsanlagen GGA/GST hinzuzurechnen.

3. Nebenanlagen, Stellplatze, Garagen, Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

3.1 Stellplatze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen (§ 12 Abs. 6 BauNVO)

Auf den nicht Uberbaubaren Grundstiicksflachen sind Stellplatze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen nur
innerhalb der festgesetzten Flachen fur Stellplétze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen zuléssig.

4. Natur und Landschaft

4.1 Flachen und MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Offene Stellplatze, Zufahrten und Wege sind so herzustellen, dass eine Versickerung von Oberflachenwasser
gewabhrleistet ist. Dabei darf ein Abflussbeiwert von 0,7 nicht Gberschritten werden.

4.2 Baume, Straucher und sonstige Bepflanzungen (§8 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

Flachd&cher von Garagen sind mindestens extensiv zu begriinen. Die Begruinung ist dauerhaft zu pflegen
und zu erhalten. Die Stérke der Bodensubstratauflage (Vegetationsschicht) muss mindestens 5 cm
betragen.

5. Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen

5.1 Geh- und Leitungsrecht (8 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Innerhalb der festgesetzten privaten Grinfléche ist eine Flache als Verbindung von der Planstralie zur
stdostlich an die Grunflache anschliessende, mit einem Geh- und Leitungsrecht belastete Flache, in einer
Breite von mindestens 2,0 m mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit und einem Leitungsrecht
zugunsten der Ver- und Entsorgungstréger zu belasten.

[I. Landesrechtliche Festsetzungen

Gestalterische Festsetzungen nach BauO NRW (§8 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 BauO NRW)

Die Fassaden der Gebaude sind grundsatzlich als Putzfassaden beziehungsweise mit Verblend- oder
Sichtmauerwerk als Hauptmaterialien auszufiihren. Ausnahmen sind unter der Voraussetzung zulassig, daf}
stéadtebaulich zusammenhéngende Baugruppen einheitlich mit anderen Materialien ausgefuhrt werden.
Andersartige Fassadenteile sind erlaubt, wenn sie sich dem Baukdrper gestalterisch unterordnen. Fir die
Doppel- und Reihenh&user sind einheitliche Fassadenmaterialien zu verwenden.

FUr die Hauptbaukdrper sind nur geneigte Dacher mit einer Dachneigung zwischen 20° und 45° zulassig.
Baulich zusammenhangende Hauptbaukdrper sind mit der gleichen Dachneigung und Hauptfirstrichtung
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auszufuhren. Wird an ein bestehendes Wohngeb&dude angebaut, so ist dessen Dachform und -neigung zu
Ubernehmen. Eingeschossige Anbauten, Garagen und tberdachte Stellplatze kénnen auch mit einem
Flachdach ausgefiihrt werden.

Dachaufbauten und Dacheinschnitte durfen insgesamt 50 % der Breite der Gebdudefront (AuRenwand)
des jeweiligen Geb&udes nicht (berschreiten. Je Hausseite ist nur eine Form (Dachaufbau oder
Dacheinschnitt) zuldssig.

Standplétze zur Unterbringung von Mullbehéltern sind zu begriinen.

Einfriedungen sind nur als lebende freiwachsende oder geschnittene Hecken aus heimischen Arten zulassig.
Mit Ausnahme der Vorgartenbereiche sind begleitend zu Heckenpflanzungen Maschendrahtzéune bis zu
1,2 m Hohe zulassig. Von diesen Festsetzungen sind Einfriedungen von Terrassen, die unmittelbar an die
Wohngeb&ude anschlieRen, bis zu einer Tiefe von 3,5 m ausgenommen.

Die Bereiche zwischen den tberbauten Grundstlcksflachen und dem StralRenraum (Vorgartenflachen) sind
unversiegelt anzulegen und gértnerisch zu gestalten. Befestigte Flachen (Gehweg, Hauseingénge,
Uberfahrten) dirfen insgesamt 50 % der Vorgartenflachen nicht tiberschreiten. Garagen und Carports sind in
diesen Bereichen nicht zulassig.

[1l. Hinweise

1. Stadtische Satzungen

Fur das Plangebiet gilt die Neufassung der Satzung zum Schutze des Baumbestandes der Stadt Essen
(Baumschutzsatzung) vom 06.07.2001 (Amtsblatt der Stadt Essen Nr. 28 vom 13.07.2001).

Fur Spielflachen, die bei Errichtung von Wohngeb&uden bereitzustellen sind, gilt die ,Satzung der Stadt
Essen Uber die Lage, GroRe, Beschaffenheit, Ausstattung und Unterhaltung von Spielflachen fir
Kleinkinder vom 30. September 1997 (Amtsblatt der Stadt Essen vom 10.10 1997).

2. Gutachten

Folgende Gutachten liegen dem Bebauungsplan zugrunde und kénnen beim Amt fur Stadtplanung und
Bauordnung eingesehen werden:

- Landschaftspflegerischer Begleitplan (umweltbiro essen, Juli 2002)
- Baugrundgutachten mit Versickerungsuntersuchung (Ingenieurbtro Kugler, Essen, 14.06.02)
- Aushub, Verwertungs- und Entsorgungskonzept (Ingenieurbiiro Kigler, Essen, 23.05.02).

3. Umgang mit Bodendenkmélern

Auf die Meldepflicht bei der Entdeckung von Bodendenkmalern nach § 15 DSchGNW wird hingewiesen. Bei
der Vergabe von Ausschachtungs-, Kanalisations- und ErschlieSungsauftragen sollen die ausfiihrenden
Baufirmen auf die Meldepflicht bei der Stadt Essen (Untere Denkmalbehdrde) hingewiesen werden.

4. Niederschlagswasserbeseitigung

Das auf den Baugrundstiicken anfallende Niederschlagswasser von Dach-, Stellplatz- und Wegeflachen
(ohne die Flachen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten) ist gem. 8 51 a LWG auf den jeweiligen
Grundstiicken zu versickern. In Ausnahmefallen kann das Niederschlagswasser, sofern kein Mindestabstand
von 1 Meter zwischen der Versickerungsanlage und dem Grundwasserspiegel verbleibt oder die
Bodenschichten eine ausreichende Versickerung nicht erméglichen, in die 6ffentliche Kanalisation
eingeleitet werden.
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5. Kampfmittel

Es ist nicht auszuschlieBen, dass Kampfmittel im Boden vorhanden sind. Vor Durchfiihrung evtl.
erforderlicher gréR3erer Bohrungen (z.B. Pfahlgriindung) sind Probebohrungen (70 - 120 mm Durchmesser)
zu erstellen, die ggf. mit Kunststoff- oder Nichtmetallrohren zu versehen sind. Danach soll eine

Uberpriifung dieser Probebohrungen mit ferromagnetischen Sonden erfolgen.

Samtliche Bohrarbeiten sind mit Vorsicht durchzufiihren. Sie sind sofort einzustellen, sobald im gewachsenen
Boden auf Widerstand gestofRen wird. In diesem Fall ist umgehend der Kampfmittelraumdienst der
Bezirksregierung Dusseldorf zu benachrichtigen.

6. Stadtebauliche Vertrage

Zwischen der Stadt Essen und dem Investor werden folgende Vertrage geschlossen

- Stadtebaulicher Vertrag
- Abtretungsvertrag tber die zuklnftigen ¢ffentlichen Verkehrsflachen.
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I. 	Planungsrechtliche Festsetzungen

1.	Art der baulichen  Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

1.1 	Höchstzulässige Zahl von Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

In den reinen Wohngebieten sind höchstens 2 Wohnungen je Wohngebäude zulässig.

2.	Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

2.1 	Anrechnung von Stellplätzen / Garagen / Gemeinschaftsanlagen (§ 21 a BauNVO)

Der jeweiligen Grundstücksfläche im Sinne des § 19 Abs. 3 BauNVO für das Baufeld entlang der Bergheimer Straße sind Flächenanteile an den Gemeinschaftsanlagen GGA/GST hinzuzurechnen.

3.	Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen, Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4  und 22 BauGB) 

3.1 	Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen (§ 12 Abs. 6 BauNVO)

Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen nur innerhalb der festgesetzten Flächen für Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen zulässig.

4.	Natur und Landschaft 

4.1 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft        (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Offene Stellplätze, Zufahrten und Wege sind so herzustellen, dass eine Versickerung von Oberflächenwasser gewährleistet ist. Dabei darf ein Abflussbeiwert von 0,7 nicht überschritten werden.

4.2 Bäume, Sträucher und sonstige Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

Flachdächer von Garagen sind mindestens extensiv zu begrünen. Die Begrünung ist dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Die Stärke der Bodensubstratauflage (Vegetationsschicht) muss mindestens 5 cm betragen.

5.	Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen 

5.1 Geh- und Leitungsrecht (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Innerhalb der festgesetzten privaten Grünfläche ist eine Fläche als Verbindung von der Planstraße zur südöstlich an die Grünfläche anschliessende, mit einem Geh- und Leitungsrecht belastete Fläche, in einer Breite von mindestens 2,0 m mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit und einem Leitungsrecht zugunsten der Ver- und Entsorgungsträger zu belasten.

II. Landesrechtliche Festsetzungen

Gestalterische Festsetzungen nach BauO NRW (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86  BauO NRW) 

Die Fassaden der Gebäude sind grundsätzlich als Putzfassaden beziehungsweise mit Verblend- oder Sichtmauerwerk als Hauptmaterialien auszuführen. Ausnahmen sind unter der Voraussetzung zulässig, daß städtebaulich zusammenhängende Baugruppen einheitlich mit anderen Materialien ausgeführt werden. Andersartige Fassadenteile sind erlaubt, wenn sie sich dem Baukörper gestalterisch unterordnen. Für die Doppel- und Reihenhäuser sind einheitliche Fassadenmaterialien zu verwenden.

Für die Hauptbaukörper sind nur geneigte Dächer mit einer Dachneigung zwischen 20° und 45° zulässig. Baulich zusammenhängende Hauptbaukörper sind mit der gleichen Dachneigung und Hauptfirstrichtung auszuführen. Wird an ein bestehendes Wohngebäude angebaut, so ist dessen Dachform und -neigung zu übernehmen. Eingeschossige Anbauten, Garagen und überdachte Stellplätze können auch mit einem Flachdach ausgeführt werden.

Dachaufbauten und Dacheinschnitte dürfen insgesamt 50 % der Breite der Gebäudefront (Außenwand) des jeweiligen Gebäudes nicht überschreiten. Je Hausseite ist nur eine Form (Dachaufbau oder Dacheinschnitt) zulässig.

Standplätze zur Unterbringung von Müllbehältern sind zu begrünen.

Einfriedungen sind nur als lebende freiwachsende oder geschnittene Hecken aus heimischen Arten zulässig. Mit Ausnahme der Vorgartenbereiche sind begleitend zu Heckenpflanzungen Maschendrahtzäune bis zu     1,2 m Höhe zulässig. Von diesen Festsetzungen sind Einfriedungen von Terrassen, die unmittelbar an die Wohngebäude anschließen, bis zu einer Tiefe von 3,5 m ausgenommen.

Die Bereiche zwischen den überbauten Grundstücksflächen und dem Straßenraum (Vorgartenflächen) sind unversiegelt anzulegen und gärtnerisch zu gestalten. Befestigte Flächen (Gehweg, Hauseingänge, Überfahrten) dürfen insgesamt 50 % der Vorgartenflächen nicht überschreiten. Garagen und Carports sind in diesen Bereichen nicht zulässig.

III. Hinweise

1.	Städtische Satzungen 

Für das Plangebiet gilt die Neufassung der Satzung zum Schutze des Baumbestandes der Stadt Essen (Baumschutzsatzung) vom 06.07.2001 (Amtsblatt der Stadt Essen Nr. 28 vom 13.07.2001).

Für Spielflächen, die bei Errichtung von Wohngebäuden bereitzustellen sind, gilt die „Satzung der Stadt Essen über die Lage, Größe, Beschaffenheit, Ausstattung und Unterhaltung von Spielflächen für Kleinkinder vom 30. September 1997 (Amtsblatt der Stadt Essen vom 10.10 1997).

2.	Gutachten 

Folgende Gutachten liegen dem Bebauungsplan zugrunde und können beim Amt für Stadtplanung und Bauordnung eingesehen werden:

- Landschaftspflegerischer Begleitplan (umweltbüro essen, Juli 2002)

- Baugrundgutachten mit Versickerungsuntersuchung (Ingenieurbüro Kügler, Essen, 14.06.02)

- Aushub, Verwertungs- und Entsorgungskonzept (Ingenieurbüro Kügler, Essen, 23.05.02).

3. Umgang mit Bodendenkmälern 

Auf die Meldepflicht bei der Entdeckung von Bodendenkmälern nach § 15 DSchGNW wird hingewiesen. Bei der Vergabe von Ausschachtungs-, Kanalisations- und Erschließungsaufträgen sollen die ausführenden Baufirmen auf die Meldepflicht bei der Stadt Essen (Untere Denkmalbehörde) hingewiesen werden.

4.	Niederschlagswasserbeseitigung 

Das auf den Baugrundstücken anfallende Niederschlagswasser von Dach-, Stellplatz- und Wegeflächen (ohne die Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten) ist gem. § 51 a LWG auf den jeweiligen Grundstücken zu versickern. In Ausnahmefällen kann das Niederschlagswasser, sofern kein Mindestabstand von 1 Meter zwischen der Versickerungsanlage und dem Grundwasserspiegel verbleibt oder die Bodenschichten eine ausreichende Versickerung nicht ermöglichen, in die öffentliche Kanalisation eingeleitet werden.

5.	Kampfmittel 

Es ist nicht auszuschließen, dass Kampfmittel im Boden vorhanden sind. Vor Durchführung evtl. erforderlicher größerer Bohrungen (z.B. Pfahlgründung) sind Probebohrungen (70 - 120 mm Durchmesser) zu erstellen, die ggf. mit Kunststoff- oder Nichtmetallrohren zu versehen sind. Danach soll eine Überprüfung dieser Probebohrungen mit ferromagnetischen Sonden erfolgen.

Sämtliche Bohrarbeiten sind mit Vorsicht durchzuführen. Sie sind sofort einzustellen, sobald im gewachsenen Boden auf Widerstand gestoßen wird. In diesem Fall ist umgehend der Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Düsseldorf zu benachrichtigen.

6. 	Städtebauliche Verträge 

Zwischen der Stadt Essen und dem Investor werden folgende Verträge geschlossen

- Städtebaulicher Vertrag

- Abtretungsvertrag über die zukünftigen öffentlichen Verkehrsflächen.



